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Die Verfassung des preußischen Staats vom 5. Dezember 1848 
– unter Berücksichtigung der Wahlgesetze v. 6. Dezember 1848 sowie der Wahlausführungsverordnung v. 30. Mai 1849 – 

Legislative Exekutive Judikative 

1. Steuerklasse Grundrechte 

Wahlmänner (1 auf 250) 

1. Kammer * 2. Kammer 

König 

Minister 

Oberster 
Gerichtshof 

Anklage auf Antrag 
der Kammern 

beruft ein, vertagt, 
schließt und kann 

auflösen 

wählen je ein Drittel 

wählen 

ernennt auf 
Lebenszeit 

* Die 1. Kammer war verfassungsgemäß 
bei Auflösung der 2. Kammer vertagt 
worden und musste nicht neu gewählt 
werden. 

2. Steuerklasse 3. Steuerklasse


